
Sozialgesetzbuch Fünftes Buch 
Gesetzliche Krankenversicherung 
In der Fassung des Gesetzes zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der 
gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Nachhaltigkeitsgesetz) vom 21. Juli 2004 (BGBl. I 
S. 1791) 

§ 137 
Qualitätssicherung bei zugelassenen Krankenhäusern 

(1) Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt unter Beteiligung des Verbandes der 
privaten Krankenversicherung, der Bundesärztekammer sowie der Berufsorganisationen der 
Krankenpflegeberufe Maßnahmen der Qualitätssicherung für nach § 108 zugelassene 
Krankenhäuser einheitlich für alle Patienten. Dabei sind die Erfordernisse einer sektor- und 
berufsgruppenübergreifenden Versorgung angemessen zu berücksichtigen. Die Beschlüsse 
nach Satz 1 regeln insbesondere 
1. die verpflichtenden Maßnahmen der Qualitätssicherung nach § 135a Abs. 2 sowie die 

grundsätzlichen Anforderungen an ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement, 
2. Kriterien für die indikationsbezogene Notwendigkeit und Qualität der im Rahmen der 

Krankenhausbehandlung durchgeführten diagnostischen und therapeutischen 
Leistungen, insbesondere aufwändiger medizintechnischer Leistungen; dabei sind auch 
Mindestanforderungen an die Strukturqualität einschließlich im Abstand von fünf Jahren 
zu erfüllender Fortbildungspflichten der Fachärzte und an die Ergebnisqualität 
festzulegen, 

3. einen Katalog planbarer Leistungen nach den §§ 17 und 17b des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes, bei denen die Qualität des 
Behandlungsergebnisses in besonderem Maße von der Menge der erbrachten 
Leistungen abhängig ist, Mindestmengen für die jeweiligen Leistungen je Arzt oder 
Krankenhaus und Ausnahmetatbestände, 

4. Grundsätze zur Einholung von Zweitmeinungen vor Eingriffen, 
5. Vergütungsabschläge für zugelassene Krankenhäuser, die ihre Verpflichtungen zur 

Qualitätssicherung nicht einhalten und 
6. Inhalt und Umfang eines im Abstand von zwei Jahren zu veröffentlichenden strukturierten 

Qualitätsberichts der zugelassenen Krankenhäuser, in dem der Stand der 
Qualitätssicherung insbesondere unter Berücksichtigung der Anforderungen nach den 
Nummern 1 und 2 sowie der Umsetzung der Regelungen nach Nummer 3 dargestellt 
wird. Der Bericht hat auch Art und Anzahl der Leistungen des Krankenhauses 
auszuweisen. Er ist über den in der Vereinbarung festgelegten Empfängerkreis hinaus 
von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Verbänden der Ersatzkassen im 
Internet zu veröffentlichen. Der Bericht ist erstmals im Jahr 2005 für das Jahr 2004 zu 
erstellen. 

Wenn die nach Satz 3 Nr. 3 erforderliche Mindestmenge bei planbaren Leistungen 
voraussichtlich nicht erreicht wird, dürfen ab dem Jahr 2004 entsprechende Leistungen nicht 
erbracht werden. Die für die Krankenhausplanung zuständige Landesbehörde kann 
Leistungen aus dem Katalog nach Satz 3 Nr. 3 bestimmen, bei denen die Anwendung von 
Satz 4 die Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung gefährden 
könnte; sie entscheidet auf Antrag des Krankenhauses bei diesen Leistungen über die 
Nichtanwendung von Satz 4. Zum Zwecke der Erhöhung von Transparenz und Qualität der 
stationären Versorgung können die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Krankenkassen 
und ihre Verbände die Vertragsärzte und die Versicherten auf der Basis der Qualitätsberichte 
nach Nummer 6 auch vergleichend über die Qualitätsmerkmale der Krankenhäuser 
informieren und Empfehlungen aussprechen. 



(2) Die Beschlüsse nach Absatz 1 sind für zugelassene Krankenhäuser unmittelbar 
verbindlich. Sie haben Vorrang vor Verträgen nach § 112 Abs. 1, soweit diese keine 
ergänzenden Regelungen zur Qualitätssicherung enthalten. Verträge zur Qualitätssicherung 
nach § 112 Abs. 1 gelten bis zum Abschluss von Vereinbarungen nach Absatz 1 fort. 

(3) (aufgehoben) 

 

(Quelle: http://www.sozialgesetzbuch.de/gesetze/05/index.php?norm_ID=0513700 ) 
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